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RS OGH 2000/3/30 2Ob10/99f
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.03.2000

Norm

ABGB §1220

ABGB §1223

Rechtssatz

Hat die Ausstattungsberechtigte aus Anlass der (ersten) Eheschließung trotz Vermögenslosigkeit keinen Anspruch auf

Ausstattung geltend gemacht und ist der Ausstattungsanspruch zufolge Scheidung dieser Ehe wieder erloschen, dann

sind die bei Eingehen einer weiteren Ehe bestehenden Vermögensverhältnisse der Berechtigten für den erst dann

geltend gemachten Anspruch entscheidend.

Entscheidungstexte

2 Ob 10/99f

Entscheidungstext OGH 30.03.2000 2 Ob 10/99f

Veröff: SZ 73/63
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